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Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 
für Verwirrung sorgen in unserer Fachgruppe weiterhin die Änderungen rund um die 
„Gesundheitskarte“ ab dem 01.01.2015. Die unterschiedlichen Auskünfte, die derzeit telefonisch bei 
den KVen eingeholt werden, widersprechen sich. Dabei ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass 
eine derartige telefonische Auskunft keinerlei Rechtsverbindlichkeit zur der Frage hat, ob Ihre 
Abrechnung ab dem Quartal 2015 anerkannt wird. D. h. der korrekte Umgang mit den 
bundeseinheitlichen Vorgaben ist unmittelbar abrechnungsrelevant. Krankenkassen sind selbst an 
schriftliche Auskünfte der KVen nicht gebunden, wenn diese nicht mit ihnen abgestimmt sind. 
 
Derzeit wenden viele Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Bereich das Ersatzverfahren an, bei 
dem die Patientendaten z. B von der Überweisung (Papier) manuell in das Praxisprogramm 
eingegeben werden. Diese Möglichkeit ist ab Januar bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr gegeben, 
schon gar nicht als routinemäßiges Vorgehen. 
 

 
Für sämtliche Außenstellen ist in Zukunft somit ein mobiles Kartenlesegerät erforderlich, von dem die 
Patientendaten dann später in das Praxisprogramm eingepflegt werden können. Beim Einlesen der 
Karte in ein mobiles Lesegerät ist zurzeit keine Online-Anbindung erforderlich. Gleichwohl sollte bei 



der Anschaffung eines Lesegerätes berücksichtigt werden, dass die Entwicklung hin zum sofortigen 
online Patientenstammdatenabgleich beim Einlese-Vorgang vorangetrieben wird und damit 
bevorsteht. Deshalb sollte mit dem jeweiligen Software-Anbieter geklärt werden, welches Lesegerät 
geeignet ist. 
 
In Anbetracht der Probleme, die für unsere Fachgruppe entstehen, wenn der Patient seine Karte am 
OP-Tag nicht dabei hat, hat der BDA versucht, für diese Fälle das Ersatzverfahren weiter zu 
ermöglichen. Dieser Versuch ist gescheitert: 
Link zum Schreiben der KBV  
 
Ausführlicheres zu Kartenlesern finden Sie z. B. auf den Homepages der KVB und der KVNO: 
http://www.kvb.de/praxis/it-in-der-praxis/egk/ 
 
https://www.kvno.de/downloads/it_praxis/Merkblatt_eGK.pdf 
 
Ferner gibt es zu den grundlegenden Fragen der Online-Anbindung die Broschüre „Praxis am Netz“ 
als PDF-Datei unter: http://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Service_SNK.pdf 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Elmar Mertens 
 

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mailadresse, die nur für den Versand von Rundmails 
eingerichtet wurde. Richten Sie Ihre Anfragen an: bda-mertens@t-online.de 
 
Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie Mitglied der DGAI oder des BDA sind. O Sie kein Interesse an weiteren Newslettern 
dieser Art haben, so senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen sowie Mitgliedsnummer an datenschutz@dgai-ev.de 
 oder datenschutz@bda-ev.de. 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-
mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution 
of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 
 

http://www.bda.de/docman/geschuetzte-dokumente-direkter-download/ambulante-anaesthesie/aktuell/beitraege-dezember-2014/1053-einlesung-der-elektronischen-gesundheitskarte-schreiben-der-kbv.html

